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Landkreis Nordwestmecklenburg    Postfach 1565    23958 Wismar 

 

 

Bebauungsplan Nr. 26 „Ortslage Warnkenhagen“ 

hier: Stellungnahme der betroffenen Behörden des LK NWM auf Grund des Anschreibens 

vom 16.05.2022, hier eingegangen am 20.05.2022 

 

Sehr geehrte Frau Schultz, 

 

Grundlage der Stellungnahme bilden die Vorentwurfsunterlagen zur Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 26 „Ortslage Warnkenhagen“ der Gemeinde Kalkhorst mit Planzeichnung 

im Maßstab 1:1500, Planungsstand 24. Februar 2022 und die dazugehörige Begründung mit 

gleichem Bearbeitungsstand. 

 

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten und im 

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises NWM: 

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen 

FD Bauordnung und Umwelt 

. SG Untere Naturschutzbehörde 

. SG Untere Wasserbehörde 

. SG Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde 

. SG Untere Bauaufsichts- und 

Denkmalschutzbehörde 

FD Bau und 

Gebäudemanagement 

. Straßenbaulastträger 

. Straßenaufsichtsbehörde 

FD Ordnung/Sicherheit und 

Straßenverkehr 

. Untere Straßenverkehrsbehörde 

FD Öffentlicher Gesundheitsdienst Kommunalaufsicht 

FD Kataster und Vermessung 

 

Die Äußerungen und Hinweise sind diesem Schreiben als Anlage beigefügt, die in der weiteren 

Bearbeitung zu beachten sind.  

 

Amt Klützer Winkel 

Für die Gemeinde Kalkhorst 

Schloßstraße 1 

23948 Klütz 

Unsere Sprechzeiten 

Di  09:00 - 12:00 Uhr    13:00 - 16:00 Uhr 

Do  09:00 - 12:00 Uhr    13:00 - 18:00 Uhr 
 

Unser Zeichen  

Grevesmühlen, 21.06.2022 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Alina Dittmer 

SB Bauleitplanung 
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Anlage 

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen 

Bauleitplanung 

Nach Prüfung der vorliegenden Vorentwurfsunterlagen wird gemäß § 4 Abs.1 BauGB bereits im 

Vorfeld der behördlichen Trägerbeteiligung nach Maßgabe § 4 Abs. 2 BauGB auf nachfolgende 

bauplanungsrechtliche Belange hingewiesen, die in der weiteren Planbearbeitung der 

Gemeindevertretung zu beachten sind: 

 

I. Allgemeines  

Mit der vorliegenden Planung möchte die Gemeinde Kalkhorst die Wohnfunktion in der Ortslage 

Warnkenhagen sichern und das Umwidmen von Dauerwohnen in Ferienwohnen begrenzen. 

Daher stellt sie den Bebauungsplan Nr. 26 als einfachen Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 

BauGB, im Verfahren nach § 13 a BauGB. 

Da sich der Bebauungsplan nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt, wird 

dieser im Wege der Berichtigung nach § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst und die 

betreffenden Flächen entsprechend dargestellt. 

 

II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 

Die Gemeindevertretung geht in ihrer Entscheidung zur Aufstellung des Bebauungsplanes der 

Innenentwicklung nach Maßgabe § 13 a BauGB davon aus, dass sie das Aufstellungsverfahren 

als vereinfachte Änderung nach § 13 a BauGB durchführt. 

Gleich wenn das Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach 

Maßgabe § 13 a BauGB gewisse Erleichterungen in der Plandurchführung für die jeweiligen 

Planträger mit sich bringt, handelt es sich nicht, wie bei der Anwendung des § 13 BauGB, um 

ein vereinfachtes Verfahren bzw. Änderungsverfahren nach § 13 a BauGB.   

Ob und in wieweit jedoch die Anwendung des Planungsinstrumentes zur Aufstellung eines 

Bebauungsplanes der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren bzw. seiner Änderung 

nach Maßgabe § 13 a BauGB gerechtfertigt ist, konnte der Begründung nicht entnommen 

werden. Zur rechtsicheren Gestaltung des Planverfahrens wird der Gemeindevertretung 

empfohlen, entsprechend § 13 a Abs. 1 BauGB nachzuweisen, dass die gesetzlichen 

Tatbestandsvoraussetzungen zur Anwendung des Planverfahrens erfüllt sind. 

 

III. Planerische Festsetzungen 

Text - Teil B: 

Die möglichen störenden Emissionen von nicht störenden Handwerksbetrieben und 

ausnahmsweise zulässigen nicht störenden Gewerbebetrieben sollten überprüft werden. Sind 

solche Betriebe mit eventuellen Betriebsfahrzeugen, Gerüchen, Lärm und Besucherverkehr 

wirklich im Sondergebiet erwünscht? 
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IV. Begründung 

In der Begründung sind die gegebenen Hinweise und Ergänzungen einzustellen. 

Zu 2.1 

Die Gemeinde muss sich im Klaren sein, dass mit dieser Planung theoretisch auf jedem 

Grundstück Ferienwohnungen möglich wären und somit genauso viel Dauerwohnen wie 

Ferienwohnen möglich ist. Ob somit wirklich eine Regulierung von Ferienwohnen stattfindet ist 

zu hinterfragen. 

Zu 2.5 

Die Flächenbilanz ist nicht eindeutig und in Übereinstimmung zu bringen. Handelt es sich um 21 

oder um 13 ha? 

 

FD Bauordnung und Umwelt 

 

Brandschutz 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der 

Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) 

vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame 

Löscharbeiten möglich sind. (§ 14 LBauO M-V) 

Erreichbarkeit bebaubarer Flächen 

Insofern Teile geplanter (zulässiger) Gebäude mehr als 50 m von einer mit Fahrzeugen der 

Feuerwehr befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen, sind zur Sicherstellung 

des Feuerwehreinsatzes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 LBauO M-V Zufahrten zu den vor oder 

hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und eventuellen Bewegungsflächen 

herzustellen.  

Zufahrten und Bewegungsflächen sowie ggf. Aufstellflächen sind entsprechend der „Richtlinie 

über Flächen der Feuerwehr“ i.d.F. August 2006 zu bemessen und zu befestigen. Am Ende 

von Feuerwehrzufahrten muss eine für Fahrzeuge der Feuerwehr ausreichend bemessene 

Wendefläche zur Verfügung stehen. 

Die Flächen der Feuerwehr sind entsprechend der Anlage zu o.g. Richtlinie zu kennzeichnen 

und müssen eine jederzeit deutliche Randbegrenzung haben. 

Löschwasserversorgung 

Gemäß § 2 Abs. 1 Pkt. 4 BrSchG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015) hat 

die Gemeinde die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf 

der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im 

Einzelfall wegen einer erhöhten Brandgefährdung eine Löschwasserversorgung erforderlich 

ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen. 

Eine wesentliche Planungsgrundlage zur Bemessung eines angemessenen Grundschutzes 

stellt derzeit das DVGW-Arbeitsblatt W405 in der Fassung Februar 2008 i.V.m. dem 

Arbeitsblatt W405-B1 in der Fassung Februar 2015 dar. 
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Nach den jeweils örtlichen Verhältnissen, insbesondere der Typik des Baugebietes, der 

zulässigen Art und des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung, der Siedlungsstruktur und 

der Bauweise, sind die anzusetzenden Löschwassermengen anhand der im Arbeitsblatt W405 

angegebenen Richtwerte zu ermitteln, wobei ein nicht ausgeschlossenes, erhöhtes Sach- und 

Personenrisiko hierbei zu berücksichtigen ist. 

Allgemein gilt, dass der über den Grundschutz hinausgehende, objektbezogene 

Löschwasserbedarf, mit einem erhöhten Brand- und Personenrisiko durch Schadenfeuer, 

nicht durch die Gemeinde getragen werden muss. 

Ermöglicht die Gemeinde jedoch über ihre Bauleitplanung die Errichtung von Gebäuden mit 

erhöhtem Löschwasserbedarf, so hat grundsätzlich sie – von atypischen Ausnahmefällen 

abgesehen – auch für dessen Sicherstellung Sorge zu tragen. (s. Beschluss des OVG Berlin-

Brandenburg vom 28 Mai 2008) 

Kann keine ausreichende Löschwasserversorgung über das Trinkwasserrohrnetz 

nachgewiesen werden, muss die gesamte Löschwassermenge für den Grundbedarf in dem 

jeweiligen Löschbereich (300 m Umkreis um das Bauobjekt) bereitgestellt werden durch: 

 Löschwasserteiche nach DIN 14210 oder natürliche Gewässer mit nachhaltig 

gesichertem Wasservolumen (u.a. mit frostfreien Ansaugstellen, wie 

Löschwassersauganschluss nach DIN 14244 sowie Zufahrten mit Aufstellflächen für 

Fahrzeuge der Feuerwehr) 

 Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 

 Löschwasserbehälter (Zisternen) nach DIN 14230 unter- oder oberirdisch 

Bei der Entfernung zur Löschwasserentnahmestelle muss die praktische Erreichbarkeit durch 

die Feuerwehr realistisch sein. Die praktisch nutzbare Wegstrecke zum Aufbau einer 

Wasserversorgung durch die Feuerwehr, darf nicht wesentlich höher als die linear gemessene 

Entfernung sein. 

Bei einer Löschwasserversorgung über Hydranten sollten Abstände vom Bauobjekt zum 

nächstliegenden Hydranten in Abhängigkeit der Dichte der Bebauung in Anlehnung an die 

bezüglichen Vorgaben im Abschnitt 16.6.2 DVGW-Arbeitsblatt W400-1 gewählt werden. 

Richtwerte: 

 offene Wohngebiete 140 m 

 geschlossene Wohngebiete 120 m 

 Geschäftsstraßen 100 m 

Untereinander sollten die Hydranten nicht mehr als 150 m auseinander stehen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die zuvor aufgeführten Angaben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
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Sie gelten als grundlegende Ansätze bei der Planung eines Bebauungsgebietes – stellen aber 

für sich, keinen Nachweis der Löschwasserversorgung im konkreten Bebauungsplan dar. 

Dieser ist durch den Planer, ggf. auch unter Hinzuziehung eines Fachplaners, zu erstellen. 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

 

Auf Basis der von Ihnen eingereichten Unterlagen ist in der o.g. Satzung  

 

Vorentwurf vom 24.02.2022  

Begründung  

6. Sonstiges 1. Abs. 

 

folgendes zu ersetzen: 

 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist von der geplanten Maßnahme das 

Baudenkmal (1629) ´Warnkenhagen, Strandweg 2, Wohnhaus´ betroffen. 

 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von den geplanten Maßnahmen keine 

Bodendenkmale betroffen. 

 

Hinweise: 

Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von 

Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung 

gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies 

unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der 

Arbeiten, den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 

erkennen. 

 

Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet 

die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 

 

Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 

Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 

Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 

Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung 

oder die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
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Untere Immissionsschutzbehörde 

 

Untere Immissionsschutzbehörde: Herr Faasch 

 

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,  

die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sind. 
 

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,  

die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden 

müssen. 

 

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin. 

 
x 

 

Seitens der Unteren Immissionsschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, 

Anmerkungen oder Versagensgründe zum bzw. gegen den Vorentwurf der Satzung der 

Gemeinde Kalkhorst über den einfachen Bebauungsplan Nr. 26 „Ortslage Warnkenhagen“, 

da durch die Planung keine Belange des Immissionsschutzes betroffen sind, die auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung einer Regelung bedürfen. 

 

Untere Naturschutzbehörde 

 

Untere Naturschutzbehörde: Frau Hamann 

 

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,  

die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sind. 
 

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,  

die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden 

müssen. 
X 

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.  

 

Baum- und Alleenschutz: Frau Hamann 

 

Einzelbäume 

Es ist im weiteren Planverfahren zu prüfen, ob sich innerhalb des Geltungsbereiches des B-

Planes Nr. 26 der Gemeinde Kalkhorst Bäume befinden, die nach § 18 Abs. 1 NatSchAG M-

V gesetzlich geschützt sind. Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die 

zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können sind 

verboten. Im Planverfahren ist in erster Linie die Vermeidung (15 Abs. 1 BNatSchG) von 

Eingriffen in geschützte Bäume zu prüfen. 
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Sind Fällungen oder Beeinträchtigungen geschützter Bäume nicht vermeidbar, ist im weiteren 

Planverfahren ein begründeter Antrag auf Ausnahme von den Verboten des § 18 Abs. 2 

NatSchAG M-V bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Der Ausgleich für die Fällung 

oder Beeinträchtigung geschützter Einzelbäume richtet sich nach dem 

Baumschutzkompensationserlass.  

Die Ersatzstandorte sind im Antragsverfahren zu benennen und in einem Lageplan 

darzustellen. Die Verfügbarkeit der Ersatzstandorte ist nachzuweisen. 

 

 

Alleebäume 

Es ist zu prüfen, ob sich innerhalb des Plangeltungsbereiches Bäume befinden, die als Allee 

oder einseitige Baumreihe nach § 19 Abs. 1 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-

V) gesetzlich geschützt sind. Es sind alle Handlungen unzulässig, die zu einer Zerstörung, 

Beschädigung oder nachteiligen Veränderung von Alleen oder einseitigen Baumreihen führen 

können. 

ob es durch die Umsetzung der geplanten Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches des B-

Planes Nr. 44 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu kommen kann. Bau-, anlage- oder 

betriebsbedingten Eingriffe in den geschützten Baumbestand sind zu vermeiden (15 Abs. 1 

BNatSchG). Dazu sind geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Baum-

schutz aufzuzeigen und in den Planungsunterlagen darzustellen.  

 

Sind Beschädigungen oder nachteilige Veränderungen des geschützten Baumbestandes 

nicht vermeidbar, bedürfen diese Maßnahmen einer Befreiung durch die untere 

Naturschutzbehörde. Eine Befreiung kann erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 

67 Abs. 1 und 3 BNatSchG vorliegen. Die Vorrausetzungen zur Erteilung einer Befreiung 

wären im Antrag, neben den geprüften Vermeidungsmaßnahmen, darzulegen. Der Ausgleich 

für Eingriffe in die Alleebäume oder Bäume einer einseitigen Baumreihe richtet sich nach dem 

Alleenerlass, für Beschädigungen oder nachteilige Veränderungen nach dem 

Baumschutzkompensationserlass. Zum Antrag auf Genehmigung ist der Nachweis der 

Verfügbarkeit von Anpflanzflächen zu erbringen.  

 

In einem Befreiungsverfahren nach §19 NatSchAG M-V sind die anerkannten Naturschutzver-

bände zu beteiligen (§ 30 Abs. 1 NatSchAG M-V). Die Unterlagen auf Befreiung sind mir in 7-

facher Ausfertigung für die Verbandsbeteiligung zuzusenden. 

 

 

Artenschutz: Herr Sönnichsen 

Für eine abschließende Bearbeitung ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag einzureichen, 

die voraussichtliche Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und Pflanzen besonders und 

streng geschützter Arten unter Beachtung des § 44 Abs. 1 BNatSchG darstellt. Sofern ggf. 

auch Vermeidungs - bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich werden, sie 

diese ebenfalls mit darzustellen. 

 

Die Untersuchung des Vorliegens eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

kann auf Grundlage einer Potentialanalyse erfolgen. In diesem Fall ist eine 
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Worst - Case - Betrachtung durchzuführen, bei der für alle Arten, für die eine Habitateignung 

vorliegt, von einer Betroffenheit ausgegangen werden muss (u.a. LUNG 2012). Dies führt in 

den meisten Fällen zu höheren artenschutzrechtlichen Auflagen, als wenn eine Kartierung 

durchgeführt wird und sich die Maßnahmen an konkreten Ergebnissen orientieren.  

 

Begründung  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es u.a. verboten, wild lebende Tiere der besonders 

geschützten Arten zu verletzen oder zu töten bzw. deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu 

beschädigen oder zu zerstören sowie darüber hinaus wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten erheblich zu stören, so dass sich dadurch 

der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern kann.  

Spätestens auf der Ebene des Bebauungsplanes ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu 

erarbeiten und der zuständigen Behörde vorzulegen (LUNG 2012). 

 

 

Biotopschutz: Herr Berchtold-Micheel 

Es ist seitens des Plangebers auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserfassung 

fachgutachtlich prüfen zu lassen, ob das geplante Vorhaben zu bau-, anlage- oder 

betriebsbedingten (ggf. auch mittelbaren) Auswirkungen führt, in deren Folge es zu einer Zer-

störung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen 

erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von Biotope kommen kann, die nach § 20 

Abs. 1 NatSchAG M-V besonders geschützten sind. Wenn dies der Fall ist, muss geprüft 

werden, ob die Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe vermeidbar sind. Ist dies nicht möglich und 

liegt einer der beiden Ausnahmetatbestände nach § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V vor, muss bei 

der unteren Naturschutzbehörde ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach 

§ 20 Abs. 3 NatSchAG M-V gestellt werden. In dem Antrag ist ausführlich darzulegen, dass 

der Eingriff ausgleichbar oder aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist 

(Ausnahmetatbestände im § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V). Es ist eine Eingriffs-/Ausgleichs-

bilanzierung vorzulegen. Die Antragsunterlagen sind in 7-facher Ausfertigung einzureichen, da 

die anerkannten Naturschutzvereinigungen im Verfahren zu beteiligen sind (§ 30 NatSchAG 

M-V). 

 

 

Rechtsgrundlagen 

 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) v. 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) v. 23. Februar 2010 (GVBl. 

M-V S 66) 

Verzeichnis der gesetzlich geschützten Biotope im Landkreis Nordwestmecklenburg 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (2000): 

Grundlagen der Landschaftsplanung in Mecklenburg-Vorpommern, Band 4 a. Verzeichnis 

der gesetzlich geschützten Biotope im Landkreis Nordwestmecklenburg.  
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LUNG – Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (2012): Hinweise zu den 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz auf 

der Ebene der Bauleitplanung, Güstrow; zu finden unter https://www.lung.mv-

regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf 

 

FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr 

 

Untere Straßenverkehrsbehörde 

 

Gegen das o. g. Vorhaben werden aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Einwände 

erhoben.  

Sofern im Zuge der Bauarbeiten öffentlicher Verkehrsgrund beansprucht wird, ist ein 

Antragsverfahren nach § 45 Abs. 6 Straßenverkehrs-Ordnung gegenüber der 

Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu eröffnen. 

 

FD Bau und Gebäudemanagement 

 

Straßenaufsichtsbehörde 

 

Von Seiten der Straßenaufsichtsbehörde bestehen gemäß § 10 StrWg-MV keine Einwände zu 

o.g. Planung.  

 

Straßenbaulastträger 

 

Sollten im Zuge der Planung/ Begründung zum B-Plan Änderungen bzw. Berührungspunkte 

hinsichtlich der Kreisstraße NWM12 auftreten, müssen hier Genehmigungen beim Fachdienst 

Kreisinfrastruktur, Fachgebiet Hoch- und Straßenbau beantragt werden. 

 

Zum o. a. B-Plan gibt es unsererseits keine Einwände. 

 

FD Kataster und Vermessung  

 

Im B-Planbereich befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes. 

Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten. Falls die Punkte von Baumaßnahmen berührt 

werden, sind sie durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Mit den Grenzpunkten der 

Flurstücksgrenzen muss gleichermaßen verfahren werden. 

Bei Beschädigung oder Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf eigene Kosten 

durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder durch das Kataster- und 

Vermessungsamt wieder herstellen zu lassen. 

 

Hinweis: Die Übereinstimmung der Planungsunterlagen mit dem aktuellen 

Liegenschaftskataster wurde nicht geprüft. 


